
 

Hygienekonzept 
 

I. Verhaltensregeln zur Durchführung von Heimspielen der Handballabteilung 

des TuS v. 1900 Empelde e.V. für Zuschauer*innen 

1. Der Eintritt in die Sporthalle erfolgt frühestens 15 Minuten vor Spielbeginn über den 

Haupteingang (Barbarastraße 8, 30952 Ronnenberg bzw. Am Sportpark, 30952 

Ronnenberg) und ist ausschließlich mit Tragen einer FFP2-Maske gestattet. 

2.  Allen Zuschauer*innen wird beim Betreten des Gebäudes Desinfektionsmittel zum 

Desinfizieren der Hände bereitgestellt.  

3.  Volljährige Zuschauer*innen sind zum Nachweis einer abgeschlossenen Covid-19 

Impfung, einer Genesung  von  Covid-19  oder eines negativen Covid19-Testergebnis 

verpflichtet (3G). PCR-Tests dürfen nicht älter als 48h sein, Bürgertests nicht älter als 24h. 

Selbsttests haben keine Gültigkeit. Unter 18-Jährige müssen keinen Impf-, Genesenen- 

oder Testnachweis erbringen. 

4. Die Halle wird bei Spielbeginn oder mit dem Erreichen der maximalen Zuschauerkapazität 

geschlossen (je nachdem, welches Ereignis früher eintritt). Ein Eintritt ist dann nicht mehr 

möglich. Ein Verlassen der Halle ist jederzeit möglich. 

5.  Alle Zuschauer*innen desinfizieren sich beim Betreten der Sporthalle die Hände. 

Entsprechende Desinfektionsmittel werden bereitgestellt.  

6. Alle Zuschauer*innen müssen sich zur Nachverfolgung einer Infektionskette in die am 

Eingang ausliegende Kontaktliste eintragen oder sich über die Luca-App registrieren. 

7. Die Tribünenkapazität ist zur Einhaltung von Sicherheitsabständen und unter Beachtung 

der zum Zeitpunkt des Spieltages gültigen Corona-Verordnung ggf. begrenzt.  

8. Mit Betreten des Gebäudes gilt FFP2-Maskenpflicht. Die FFP2-Maske kann am Sitzplatz 

abgenommen werden. 

9. Alle Zuschauer*innen halten im gesamten Gebäude einen Mindestabstand von 1,5m ein.   

10. Toilettenräume werden nur einzeln aufgesucht und betreten. Es gilt FFP2-Maskenpflicht. 

11. Das Verlassen der Sporthalle erfolgt über den dafür ausgewiesenen Ausgang. Der 

Mindestabstand von 1,5m ist bis zum Verlassen einzuhalten.  

12.  Das Sporthallengebäude ist innerhalb von 15 Minuten nach Beendigung des jeweiligen 

Spiels zu verlassen. 

13. Den Anweisungen der Offiziellen sowie Ordner*innen ist Folge zu leisten. 

14. Die AHA-Regeln sind grundsätzlich einzuhalten. 

1 



 

 

II. Verhaltensregeln zur Durchführung von Heimspielen der Handballabteilung 

des TuS v. 1900 Empelde e.V. für Spielbeteiligte, u.a.  Spieler*innen/ Offizielle/ 

Schiedsrichter*innen/ Delegierte 

1. Der Eintritt in die Sporthalle erfolgt über den Haupteingang (Barbarastraße 8, 30952 

Ronnenberg bzw. Am Sportpark, 30952 Ronnenberg) und ist ausschließlich mit Tragen 

einer FFP2-Maske gestattet. 

2. Allen Spielbeteiligten wird beim Betreten des Gebäudes Desinfektionsmittel zum 

Desinfizieren der Hände bereitgestellt.  

3. Spieler*innen und Mannschaftsoffizielle sind zum Nachweis einer abgeschlossenen Covid-

19 Impfung oder einer Genesung von Covid-19 sowie zur Bestätigung eines negativen 

Testergebnisses (s. hierzu auch „Konzept HVN-Spielbetrieb mit 2G+ Regelung mit 

Testpflicht ohne Ausnahme). Die Mannschaftsverantwortlichen übergeben zur 

Dokumentation die Mannschaftliste bei Eintritt in das Gebäude an die Verantwortlichen 

des Heimvereins. Alle weiteren Spielbeteiligten haben einen Impf- oder 

Genesenennachweis zu erbringen. 

4. Den Mannschaften wird empfohlen, sich vor der Halle zu sammeln und die Halle als 

Gruppe zu betreten. 

5. Mit Betreten des Gebäudes gilt Maskenpflicht (FFP2-Maske). Auf dem Spielfeld darf die 

Maske abgenommen werden. 

 6. Die Mannschaften und Schiedsrichter*innen nutzen die ihnen zugewiesenen/ 

ausgeschilderten Kabinen zum Umziehen.  

7. Im gesamten Gebäude ist ein Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Ausgenommen 

hiervon ist der direkte Bereich des Spielbetriebs.  

8. Das Spielfeld wird in folgender Reihenfolge und in zeitlichem Abstand von ca. 1 min 

betreten und verlassen: 1. Heimmannschaft ➔2. Gastmannschaft ➔ 3. Schiedsrichter  

9. Toilettenräume werden nur einzeln aufgesucht und betreten. Es gilt Maskenpflicht (FFP2-

Maske). 

10. Das Verlassen der Sporthalle erfolgt über einen dafür ausgewiesenen Ausgang. Der 

Mindestabstand von 1,5m ist bis zum Verlassen einzuhalten, die FFP2-Maske ist bis zum 

Verlassen zu tragen. 

11. Die technische Besprechung findet mit folgenden Teilnehmern statt: 

Schiedsrichter*innen, Zeitnehmer*in, Sekretär*in sowie max. einem/r Vertreter*in des 

Heim- und des Gastvereins. FFP2-Masken sind zu tragen. 
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III. Ergänzungen 

1. Verkauf 

Wir bieten Getränke und Speisen an, dabei muss auf die Einhaltung des Mindestabstandes 

von 1,5 m zu den Gästen gewährleistet sein. Zudem müssen die Beschäftigten beim Verkauf 

eine Maske sowie Hygienehandschuhe tragen. Die Möglichkeit zur Handdesinfektion der 

Gäste wird gewährleistet. 

 

3. Verlassen der Halle nach dem Spiel 

Zuschauer*innen verlassen nach Beendigung des Spiels umgehend (innerhalb von 15 

Minuten) das Gebäude.  Das Warten im Vorraum der Halle ist untersagt. Ein Verbleiben auf 

der Tribüne zwischen zwei Spielen ist ebenfalls untersagt. 

 

4. Frischluftzufuhr 

Frischluftzufuhr „Spielfeld“ 

Vor und nach dem Spiel sind die Hallen- sowie die Notausgangstür geöffnet. 

Lüften/Luftzufuhr „Tribünenbereich“ 

Die Fenster im Tribünenbereich sowie im Verkaufsbereich sind nach Möglichkeit 

durchgehend, mindestens aber für regelmäßige Stoßlüftung geöffnet. 

Frischluftzufuhr „Eingangsbereich/Hallenvorraum“ 

Vorhandene Fenster im Eingangsbereich sowie im Hallenvorraum sind nach Möglichkeit 

durchgehend, mindestens aber für regelmäßige Stoßlüftung geöffnet. 

Frischluftzufuhr „Kabinen“ 

Die Fenster in den Kabinen sind den gesamten Spieltag geöffnet. Kabinen ohne Fenster 

werden bei Nichtnutzung durch geöffnete Türen belüftet. 

 

5. Desinfektion von: Kabinen/Tribüne/Hallenbereich 

Hallenbereich 

In der Halbzeitpause und nach dem Spiel werden der Kampfrichtertisch (inkl. Utensilien) sowie 

die Trainerbänke mit Flächendesinfektionsmittel gereinigt. Sofern es in der Halbzeitpause 

keinen Seitenwechsel gibt, entfällt die Desinfektion der Trainerbänke in der Halbzeitpause. 

Diese Aufgabe werden der Zeitnehmer und Sekretär übernehmen. 

Kabinenbereich 

Die Kabinen werden, sofern nach am Spieltag gültigen Covid19-Regelungen vorgegeben, nach 

der Halbzeitpause und nach dem Spiel mit Flächendesinfektionsmittel desinfiziert.  
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Tribünenbereich 

Die Sitzflächen werden, sofern behördlich vorgegeben, nach jedem Spiel mit 

Flächendesinfektionsmittel desinfiziert. 

6. Zeitnehmer*in 

Der Laptop zur Eingabe des elektronischen Spielberichts, das Bedienpult zur Steuerung des 

Anzeigensystems sowie weitere technische Gerätschaften sind vor und nach dem Spiel zu 

desinfizieren. Sofern Desinfektionsvorgaben nur bedingt einzuhalten sind, müssen Zeitnehmer 

und Sekretär Einweghandschuhe tragen. Für die Kommunikation des Kampfgerichts mit den 

Mannschaften, z.B. bei Unstimmigkeiten im Spielgeschehen, müssen weiterhin die 

Sicherheitsabstände eingehalten werden. FFP2-Masken sind durchgängig zu tragen. Sollte 

nuScore genutzt werden ist die PIN-Eingabe immer nur einzeln durchzuführen. 

 

7. Duschen nach dem Spiel 

Die Verweildauer in den Umkleidekabinen und Duschen sollte auf ein Minimum reduziert 

werden. Zudem sollte jede zweite Dusche frei gelassen werden und der Abstand von 1,5m 

muss gewährleistet sein. 

Abhängig von der Zeitspanne zwischen den aufeinander folgenden Spielen ist die Nutzung der 

Duschen, ggf. auch der Umkleidekabinen, nicht möglich. Hierauf weisen die Ordner im 

jeweiligen Fall entsprechend hin. Diese Vorgehensweise gilt für beide Mannschaften als auch 

den/die Schiedsrichter*innen. 

8. Zuschauer 

Abhängig von der am Spieltag gültigen Corona-Verordnung ist die Tribünenkapazität 

eingeschränkt nutzbar. Hierauf wird beim Einlass bzw. beim nicht möglichen Einlass 

hingewiesen. Wir bitten um Verständnis. Auf dem Sitzplatz auf der Tribüne gilt keine 

Maskenpflicht. Auf abweichende Regelungen am Spieltag werden im Bedarfsfall Ordner*innen 

hinweisen. Den Anordnungen der Ordner*innen und Offiziellen des TuS Empelde ist Folge zu 

leisten. 

 

9. Ergänzende Regelung 

- Das „Testkonzept HVN-Spielbetrieb“ vom 06.09.2021 gilt ergänzend. 
- Das „Konzept HVN-Spielbetrieb mit 2G+ Regelung mit Testpflicht ohne Ausnahmen“ vom    

12.01.2022 gilt ergänzend. 
 

 

Stand: 09.03.2022 


